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Gestützt auf §§ 70 Absatz 2 Ziffer 1 und 152 des Gemeindegesetzesi vom 28. Mai 1970
erlässt der Stadtrat folgende Bestimmungen:

1. Dem Gesuch für die Bewilligung für längere Öffnungszeiten an den Stadtrat sind
beizulegen:

- Grundrissplan
- Nachweis betreffend Schalldämmwert der Fenster durch einen anerkannten

Lärmschutzexperten
- Nachweis betreffend Luftzirkulation

2. Die Stadtpolizei und das Stadtbauamt überprüfen, ob alle Bedingungen für die
Ausstellung einer Bewilligung eingehalten sind.

3. Die Stadt erhebt für die Prüfung des Gesuches eine Kanzleigebühr zwischen
CHF 50.- und CHF 200.-.ii

                                                          
i SGS 180
ii Fassung vom 12. Oktober 1999


